
 ZO/AvU 2  
l
  Fokus Region Mittwoch, 25. Januar 2017

Klartext
 
 
 
Raphael 
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Leiter Ressort 
Uster

Die Absicht  
hinter  
den Sorrys

Der Grossteil der ZO/AvU-
Leser sind rückständige 
Bauern. Sie finden diese 

Aussage nicht in Ordnung? Dann 
entschuldige ich mich in aller 
Form. Sollte ich irgendjemanden 
verletzt haben, tut es mir leid. 
Das war nie meine Absicht.

Sollten Ihnen solche Sätze be-
kannt vorkommen, erstaunt das 
kaum. Das öffentliche Sorry ist 
zum Alltag geworden. Vor allem 
in der Politik. Kaum eine Woche 
vergeht, dass sich nicht irgend-
wer für irgendwas entschuldigt.

Vergleichsweise harmlos sind 
Entschuldigungen wie die-
jenigen von Neo-Ex-SVPler 
 Christian Klambaur aus Rüti. Er 
merkte, dass es ein Fehler war, 
einen Clip über «Scheiss-Neger» 
auf Facebook zu posten. Trotz-
dem: Es bleibt ein fahler Nach-
geschmack, wenn er schreibt: 
«Falls ich damit Menschen ver-
letzt habe, tut mir das unendlich 
leid. Ich distanziere mich von 
jeglichem rassistischen Inhalt.» 
Der rassistische Inhalt war 
schliesslich die Pointe des Clips. 

Statt sich dafür zu entschuldi-
gen, leugnet er diese Tatsache.

Stärker zu denken geben sollte 
aber, wenn Politiker absichtlich 
verbale Grenzen überschreiten 
– und sich dann entschuldigen. 
Indem sie etwa behaupten, falsch 
verstanden worden zu sein, ob-
wohl die Aussagen an Klarheit 
nicht zu überbieten sind.

Bei der deutschen AfD hat die-
ses Vorgehen Methode. So sagte 
Frauke Petry vor einem Jahr, im 
Notfall müsse man auf Flücht-

linge schiessen – und ruderte 
dann zurück. Aber gesagt hat sie 
es, und bei ihren Unterstützern 
ist die Botschaft angekommen. 
Das war das Ziel. Die Entschuldi-
gung war Teil des Plans. 

Ähnliches lässt sich auch in 
der Schweiz beobachten. «Das 
war nicht meine Absicht.» Wers 
glaubt! Auch wenn es in meinem 
Fall nur die Absicht war, Ihre 
Aufmerksamkeit zu erlangen. 
Dass dafür eine Beleidigung not-
wendig war, dafür habe ich mich 
ja entschuldigt.

Die Krankenkassenprämien 
steigen seit Jahren massiv und 
belasten nicht nur Privathaus-
halte, sondern auch diejenigen 

von Bund und Kantonen. In den letzten 
15 Jahren haben sich die Ausgaben für die 
Prämienverbilligung von Bund und Kan-
tonen für den Kanton Zürich verdoppelt.

Deshalb wollen der Regierungsrat und 
mit ihm eine grosse Mehrheit im Kantons-
rat ein klares Zeichen setzen. Im Rahmen 
der Leistungsüberprüfung (Lü16) sollen 
die Prämienverbilligungen für junge 
 Erwachsene, welche in guten wirtschaft-

lichen Verhältnissen leben (mehrheitlich 
Studierende), um 40 Millionen Franken 
gekürzt werden. Die Prämienverbilligun-
gen sollen neu nur noch jungen Erwach-
senen in Erstausbildung mit tiefen Ein-
kommen und Kindern von Eltern mit 
niedrigen Einkommen zukommen.

In Zukunft sollen in Erstausbildung 
 stehende Personen nur noch eine Prä-
mienverbilligung erhalten, wenn sie 
höchstens ein mittleres Einkommen 
 erzielen. Für 2017 beträgt dieses 53!800 
Franken, was einem Bruttoarbeitsein-
kommen einer Familie mit zwei Kindern 
von maximal 110!300 Franken entspricht! 
Ausserdem soll der Kantonsanteil an den 
Prämienverbilligungen von heute 80 auf 
70 Prozent des Bundesbeitrags reduziert 
werden.

Im Kanton Zürich profitieren mittler-
weile 450!000 Personen von einer Prä-
mienverbilligung, wobei von einer all-
fälligen Kürzung rund 20!000 Personen 
betroffen wären. 

Um das Giesskannenprinzip bei der Prä-
mienverbilligung zu stoppen, ist ein Ja 
zur Kürzung der Prämienverbilligung bei 
der Volksabstimmung im Mai dringend 
notwendig.

Nein!? … nur mit Vorbehalt! 
Die BDP will nicht zwingend 
eine Kürzung um 40 Millionen 
Franken, sondern ist ein 

 Gegner des Giesskannenprinzips. Nicht 
jeder junge Mensch muss zwingend eine 
Prämienverbilligung erhalten. Wenn ein 
23-jähriger Arbeitnehmer voll im Job 
 integriert ist und ein normales Salär be-
kommt, ist eine Prämienverbilligung für 
ihn nicht zwingend. Ein Student oder ein 
in Ausbildung stehender junger Mensch 
soll aber nach unserer Auffassung eine 
Prämienverbilligung erhalten. Ob aber 
die Grenze beim Familieneinkommen 

von brutto 110!000 Franken das Gelbe 
vom Ei ist, ist fraglich. 

In der Diskussion im Kantonsrat gab es 
die Möglichkeit eines generellen Sparens 
um 40 Millionen Franken oder die 
Rückweisung des ganzen Geschäfts. Die 

Rückweisung hatte zum Ziel, die Geset-
zesänderung zu den Prämienverbilli-
gungen als Ganzes zu diskutieren und 
mehr Klarheit hinsichtlich der Finan-
zierung von IPV-Bezügen zu schaffen. 
Das Einsparpotenzial soll realisiert wer-
den, dies jedoch in einer Gesamtschau 
unter Einbezug der Streichung aller be-
stehenden ungerechtfertigten Prämien-
verbilligungen. 

Wir sehen nicht ein, weshalb hier im 
Schnellzugverfahren eine unausgereifte 
Sanierung vorgenommen werden muss, 
die gleichzeitig noch als Lü16-Massnahme 
hinhalten soll. Darum hat die BDP die 
Rückweisung unterstützt, weil die Ge-
samtvorlage nicht ausgegoren und durch-
dacht ist. So einfach ins Blaue hineinzu-
sparen, erachten wir wirklich nicht als 
zielführend. Darum kam von der BDP ein 
Nein. Wir werden sehen, wie es weiter-
geht und ob die angekündigten Referen-
den zustande kommen werden.

Leserbild der Woche
Das Ebenbild im Garten: Rebecca Schmid aus Hinwil hat den Schneepudel daheim für ihren Hund gebaut.

Jeden Mittwoch wird an dieser Stelle ein Leserbild publiziert, das die Region repräsentiert. Menschen, Tiere, Bauten, Landschaften, Alltagsszenerien – alles ist möglich.  
Senden Sie uns Ihr Favoritenfoto per E-Mail redaktion@zol.ch, Vermerk «Leserbild der Woche». Geben Sie an, wo die Aufnahme gemacht wurde, und vermerken Sie Ihren Namen,  
Ihren Wohnort und Ihre Telefonnummer. Publizierte Fotos werden mit 100 Franken belohnt.

Ist die Kürzung der Prämienverbilligung gerechtfertigt?

«Von einer allfälligen 
Kürzung der Prämien-
verbilligung wären 20!000 
Personen betroffen.»

«So einfach ins Blaue  
hineinzusparen,  
erachten wir von der BDP 
als nicht zielführend.»
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ANZEIGE

René Truninger 
wohnt in Effretikon und 
nimmt für die SVP  
Einsitz im Kantonsrat.

Cornelia Keller 
wohnt in Gossau und 
nimmt für die BDP  
Einsitz im Kantonsrat.










